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Nr.
INHALT

Seite

6.
27. IX. 17 
X II ZR 114/16

7.
29. IX. 17 
V ZR 19/16

8.
4. X. 17 
X II ZB 55/17

9.
10. X. 17
VI ZR 556/14

a) Sogenannte Schriftformheilungsklauseln sind mit der nicht 
abdingbaren Vorschrift des § 550 BGB unvereinbar und daher 
unwirksam. Sie können deshalb für sich genommen eine Ver
tragspartei nicht daran hindern, einen M ietvertrag unter Be
rufung auf einen Schriftformmangel ordentlich zu kündigen.
b) Es verstößt gegen Treu und Glauben, wenn eine Mietver
tragspartei eine nachträglich getroffene Abrede, die lediglich 
ihr vorteilhaft ist, allein deshalb, weil sie nicht die schriftliche 
Form  wahrt, zum Anlass nimmt, sich von einem ihr inzwi
schen lästig gewordenen langfristigen Mietvertrag zu lösen... 68

a) Die Erweiterung der subjektiven Grenzen der Rechtskraft 
eines Urteils gegenüber dem Rechtsnachfolger gemäß § 325 
Abs. 1 Fall 1 Z PO  führt nicht zu  einer Erweiterung der objek
tiven Grenzen der Rechtskraft.
b) Die auf ein schuldrcchtlichcs Rccht zum Besitz gestützte 
Abweisung einer Vindikationsklage im Vorprozess hindert 
den Rechtsnachfolger nicht an einer eigenen Vindikationskla
ge, wenn er weder rechtsgeschäftlich noch kraft Gesetzes in 
das Schuldverhältnis m it dem Besitzer eingetreten ist.
c) Das Besitzrecht eines Käufers, dem d e r . Verkäufer die 
Kaufsache übergeben hat, entfällt, wenn der Eigentumsver
schaffungsanspruch aus dem Kaufvertrag, etwa infolge Rück
tritts oder aufgrund eines Verlangens von Schadensersatz statt
der ganzen Leistung, nicht (mehr) besteht........... ......................  83

Wird die Betreuung eines Kindes durch D ritte  allein infolge 
der Berufstätigkeit des betreuenden Elternteils erforderlich, 
stellen die Betreuungskosten keinen M ehrbedarf des Kindes 
dar, sondern gehören zur allgemeinen Betreuung, die vom be
treuenden Eltcrnteil im Gegenzug zu r Barunterhaitspflicht des 
anderen allein zu leisten ist. D afür entstehende Betreuungs
kosten können mithin lediglich als berufsbedingte Aufwen
dungen des betreuenden Elternteils Berücksichtigung finden. 96

a) Eine Anlageberatung w ird nicht erbracht, wenn (nur) eine 
Finanzportfolioverwaltung empfohlen wird, ohne dass dabei 
auch auf bestimmte Finanzinstrum ente hingewiesen wird.
b) Eine Anlagevermittlung wird nicht erbracht, wenn sich
die Vermittlung nur auf den Abschluss eines Portfolioverwal
tungsvertrags bezieht. Ein solcher Vertrag ist kein Geschäft 
über die Anschaffung und die Veräußerung von Finanzinstru
menten im Sinne von § 1 Abs. la  Satz 2 Nr. 1 KXv'G................ 103
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10.
10. X. 17 
I IZ R  375/15

a) D er N otar kann die notarielle N iederschrift über die 
Hauptversammlung einer Aktiengesellschaft berichtigen. Bei 
der Berichtigung durch eine ergänzende N iederschrift müssen 
der Versammlungsleiter oder die in der Hauptversammlung 
anwesenden Aktionäre nicht mitwirken.
b) D er Rechtsgrund für die gewählte Abstimmungsart muss 
nicht in der N iederschrift angegeben werden.
c) Das zahlenmäßige Ergebnis der Abstimmung ist mit der 
Anzahl der Ja- und Nein-Stimmen in die notarielle N ieder
schrift aufzunehmen. Werden statt der Anzahl der Ja- und 
Nein-Stimmen Prozentzahlen aufgenommen, führt dieser 
Beurkundungsfehler nicht zur Nichtigkeit, wenn sich aus 
den Angaben in der N iederschrift das zahlenmäßige Abstim 
mungsergebnis so errechnen lässt, dass danach keine Zweifel 
über die Ablehnung oder Annahme des Antrags und die O rd 
nungsmäßigkeit der Beschlussfassung verbleiben.
d) Eine gerichtliche Ermächtigung zur Einberufung einer
Hauptversammlung und Ergänzung der Tagesordnung ist 
nicht mit der D urchführung der vom ermächtigten A ktionär 
einberufenen Hauptversammlung verbraucht, wenn die dort 
gefassten Beschlüsse aufgrund eines formellen Einberufungs
mangels nichtig sind..........................................................................  110
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